
 

 

Rubrik: Gerichtliche Entscheide und Vorladungen im SHAB 
Unterrubrik: Handelsgerichtsentscheid 
Publikationsdatum: SHAB 25.03.2022 
Voraussichtliches Ablaufdatum: 25.06.2022 
Meldungsnummer: UV01-0000002040 
 

Publizierende Stelle 
Bezirksgericht Pfäffikon, Hörnlistrasse 55, 8330 Pfäffikon ZH

Entscheid betreffend Organisationsmangel TSR 
Feuerwerkstatt GmbH in Liquidation

Klagende Partei:  
Herr Philipp Tinner 

Beklagte Partei:  
TSR Feuerwerkstatt GmbH in Liquidation 
CHE-115.553.811 
Grundacherstrasse 12 
8317 Tagelswangen 

Angaben zum gerichtlichen Entscheid:  
Erwägend, dass  

· der Antragsgegnerin die Verfügung vom 11. März 2022 (act. 5) nicht zugestellt werden 
konnte, da die Empfängerin unter der angegebenen Adresse nicht ermittelt werden 
konnte, 

· die Verfügung vom 11. März 2022 somit zu publizieren ist (act. 7), 

· eine GmbH über ein gültiges Rechtsdomizil verfügen bzw. am eingetragenen 
Rechtsdomizil erreichbar sein muss (Art. 731b Abs. 1 Ziff. 5 OR und Art. 2 lit. b HRegV), 

· vorliegend somit ein weiterer Organisationsmangel besteht,  

· das Gericht Frist zur Herstellung des rechtmässigen Zustandes ansetzen kann, unter 
Androhung, dass - sollten die Mängel innert Frist nicht behoben werden - die 
Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs 
angeordnet werden würde (Art. 939 Abs. 2 i.V.m. Art. 819 i.V.m. Art. 731b Abs. 1bis OR), 

wird FORMTEXT verfügt 
FFFFFFFF00000000140006005400650078007400330034000000070076006500720066
00FC006700740000000000000000000000000000000000000000000000 : 

1. Die Verfügung vom 11. März 2022 wird im Schweizerischen Handelsamtsblatt 
publiziert.  



2. Der Antragsgegnerin wird eine einmalige Frist bis zum 21. April 2022 angesetzt, um 
ein gültiges Rechtsdomizil eintragen zu lassen bzw. nachzuweisen, dass sie am 
eingetragenen Rechtsdomizil erreichbar ist. Bei Säumnis oder unbehelflichen 
Einwendungen würde durch Urteil des hiesigen Einzelgerichts die Auflösung der 
Gesellschaft und ihre Liquidation nach den Konkursregeln angeordnet werden (Art. 
939 Abs. 2 i.V.m. Art. 819 i.V.m. Art. 731b Abs. 1bis OR). 

3. Für alle Fristen dieses Verfahrens gelten die gesetzlichen Fristenstillstände nicht (Art. 
145 Abs. 2 ZPO). 

4. Schriftliche Mitteilung an: 

- den Antragssteller,  

- die Antragsgegnerin durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. 

5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid kann innert 10 Tagen von der Zustellung an 
im Doppel und unter Beilage dieses Entscheids beim Obergericht des Kantons Zürich, II. 
Zivilkammer, Postfach, 8021 Zürich, erklärt werden. In der Beschwerdeschrift sind die 
Anträge zu stellen und zu begründen. Allfällige Urkunden sind mit zweifachem 
Verzeichnis beizulegen. 

Entscheiddatum: 21.03.2022 

Gerichtliche Entscheidinstanz:  
Bezirksgericht Pfäffikon 
Hörnlistrasse 55  
8330 Pfäffikon ZH 

Frist: 10 Tage 
 

Kontaktstelle:  
Bezirksgericht Pfäffikon, 
Hörnlistrasse 55,  
8330 Pfäffikon ZH
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